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Oberkriegskommissariat

Ankauf von Käse im Anschnitt
In den neuen Richtpreisen Nr. 2, gültig ab 27. April 1970 ist
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die Einschränkung «nur in Ausnahmefällen» weggelassen.

Der Grundsatz von VR Ziffer 187 ist bei Selbstsorge, wo immer möglich, in erster Linie zu
beachten (Beschaffung am Unterkunftsort).
Nach wie vor ist gesamthaft einzukaufen, wenn sich mehrere Einheiten mit eigenem Haushalt
am gleichen Standort befinden oder wenn eine Einheit an ihrem eigenen Standort nicht den

Richtpreisen entsprechend kaufen kann.

Befindet sich nur eine Einheit in einem Unterkunftsort, so kann bei Bedarf der Zuschlag für Käse
im Anschnitt bezahlt werden, wenn im übrigen die Richtpreise eingehalten werden können.

Mit dieser Weisung soll die Abgabe verschiedener Käsesorten und damit der Käsekonsum ins-

gesamt gefördert werden.
Diese neue Regelung ist mit der oben dargelegten Begründung und Auflage in unsern Schulen
entsprechend zu lehren.
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Militärische Motorfahrzeuginspektionen 1970

Die Motorisierung unserer Armee stützt sich bei einer Mobilmachung der /Jrmee zum überwiegen-
den Teil auf den zivilen Fahrzeugpark unseres Landes. Diese Lösung des Problems der Motorfahr-
Zeugbeschaffung ist in unseren Verhältnissen die zweckmässigste und günstigste. Kauf, Einsatz,
Unterhalt und Unterbringung einer Motorfahrzeugausrüstung für die gesamte Armee wären
unrationell und vor allem finanziell nicht tragbar.

Zu jedem für die Requisition vorgesehenen Motorfahrzeug gehört in Friedenszeiten ein Stellungs-
befehl. Der Besitzer hat das Fahrzeug periodisch an einer militärischen Inspektion vorzuführen.
Dabei wird nicht nur die Zuteilung zur Truppe überprüft, sondern der LIalter oder sein Stell-
Vertreter auch über seine Pflichten instruiert. Inhaber von Personenwagen haben während der
Zeit der Belegung nur einmal zu diesem Anlass (Dauer rund 30 Minuten) zu erscheinen. Besitzer

von Nutzfahrzeugen werden alle vier bis fünf Jahre dazu aufgeboten.

Die Abteilung für Transportdienst und Reparaturtruppen als verantwortliche Stelle für die
Requisition von Motorfahrzeugen für die Armee, den Zivilschutz und die Kriegswirtschaft wird
in der Zeit vom 11. Mai bis 31. Oktober — mit einem Ferienunterbruch von sieben Wochen in
den Monaten Juli und August — in der ganzen Schweiz wieder solche Inspektionen durchführen.
Die Halter dafür vorgesehener Fahrzeuge erhalten rechtzeitig ein Aufgebot zugestellt. Sie sind
gebeten, ihm pünktlich Folge zu leisten und die darin aufgeführten Dokumente vollzählig auf den

Inspektionsplatz mitzubringen.
Die für die Inspektionen eingesetzten Equipen können nur dann erfolgreich arbeiten, wenn sich
die Halter auch ihrerseits um einen reibungslosen Ablauf bemühen. Wer an der Teilnahme ver-
hindert ist, hat das der Aufgebotsstelle rechtzeitig, spätestens am Inspektionstag selbst, telephonisch
zu melden. Nichterscheinen ohne Entschuldigung kann für die Betroffenen unangenehme Nach-
forschungen nach sich ziehen. Im Wiederholungsfall ist die Berechnung der Nachinspektions-
kosten notwendig. Die Abteilung für Transportdienst und Reparaturtruppen dankt den Motor-
fahrzeughaltern zum voraus für das Verständnis und die Mitarbeit bei der Erfüllung der ihr
übertragenen Aufgabe.
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